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Inselgemeinde Juist 
Juist, 25.03.2014 

Der Bürgermeister 

Az: 20/Sch 

Beratungsvorlage Nr.: 2014/039 

 
 

Sitzung/Gremium Am: Status: 

Verwaltungsausschuss 22.04.2014 nicht öffentlich 
Gemeinderat   öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Annahme einer Spende der Interessengemeinschaft Loog, Herr Jochen Büsing, 
für die Anschaffung eines Kleinkindspielgerätes für den Spielplatz im Loog 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Spende der Interessengemeinschaft Loog, Vertreten durch den Vorsitzenden 
Herrn Jochen Büsing, in Höhe von ca. 3.200,00 € wird angenommen. Die 
Zuwendung ist ausschließlich für die Anschaffung eines Kleinkindspielgerätes für den 
Spielplatz im Loog zu verwenden.  
 
 
 
Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Interessengemeinschaft Loog (IG Loog) beabsichtigt für den Spielplatz im Loog 
ein Kleinkindspielgerät zu beschaffen. Nach Rücksprache mit Herrn Patron und der 
Beschaffungsstelle der Inselgemeinde Juist erfolgt die Anschaffung über die 
Inselgemeinde Juist und die IG Loog erstattet in Form einer Spende die 
Anschaffungskosten. Ein Spielgerät wurde bereits ausgesucht und die Kosten 
belaufen sich auf ca. 3.200,00 €. Die Kosten für den Transport des 
Kleinkindspielgerätes vom Festland zur Insel und bis ins Loog werden gemäß Herrn 
Büsing durch Herrn RA Hillers erstattet, welcher Eigentum im Loog hat. Hierzu wird 
eine gesonderte Beratungsvorlage erstellt. Sobald die genauen Kosten feststehen, 
werden diese an die IG Loog sowie Herrn Hillers weitergereicht.  
Der Aufbau des Spielgerätes wird durch den Bauhof der Inselgemeinde Juist 
übernommen. Einzelne Mitarbeiter haben hier die nötige Qualifikation um ein 
sicheres Aufstellen zu gewährleisten, so dass die Gewährleistung erhalten bleibt und 
sämtliche sicherheitsrelevante Gesichtspunkte berücksichtigt werden.  
 
Gemäß § 111 Abs. 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 25 a 
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) und dem Beschluss des 
Rates der Inselgemeinde Juist vom 30.11.2010, entscheidet der Gemeinderat über 
die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen mit einem Wert von über 2.000,00 €. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja X Nein 
 

Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaf-
fungskosten/Herstellungskosten): 

 Euro 
 

Jährliche Folgekosten: 

 Ja  Nein 

 Euro 
 

Finanzierung: 
Eigenanteil der Gemeinde (inkl. Kredite): 
 

 Euro 
 

Objektbezogene Einnahmen 
(Zuschüsse, Spenden, Beiträge): 

 Euro 
 

Veranschlagung: 
Gemeinde: 

 ErgebnisHH  FinanzHH 

     (lfd. Kosten)          (Investitionen) 

 BAD  Wirtschaftsbetriebe 

 

 Erfolgsplan  Vermögensplan 
 

 
 
 
 
  

Im Auftrage: Im Auftrage: 
  
  

(Schröter) (Lin) 
 
Anlagen: 
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